
 datenschutz-maximum Version 08.10.2019 11:47, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr169 Gedruckt 14.12.2025 18:32

← Erwägungsgrund 168 ↑ ErwGr-Gesamtliste Erwägungsgrund 170 →

ErwGr

Erwägungsgrund 169 - Sofort geltende Durchführungsrechtsakte

Die Kommission sollte sofort geltende Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn anhand vorliegender
Beweise festgestellt wird, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein bestimmter Sektor in diesem
Drittland oder eine internationale Organisation kein angemessenes Schutzniveau gewährleistet, und
dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich ist.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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